
1. Die Einteilung der Straßenverkehrsflächen ist nicht Gegenstand der Festsetzung
dieses Bebauungsplanes.

2. Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist die Verwendung von Stadtgas
bzw. Erdgas oder Heizöl EL als Brennstoff zugelassen. Die Verwendung von
anderen Brennstoffen ist dann zulässig, wenn sichergestellt ist, dass die
Emissionswerte von Schwefeloxid (SOX), Stickstoffoxid (NOx) und Staub in
Kilogramm Schadstoff pro Tera Joule Energiegehalt (kg/TJ) des eingesetzten
Brennstoffes gleichwertig oder geringer zu den Emissionen von Heizöl EL sind.

3. Ebenerdige Stellplätze sind durch Flächen, die zu bepflanzen sind, zu gliedern.
Je vier Stellplätze ist ein Baum zu pflanzen.

4. Dachflächen mit einer Neigung von weniger als 15° sind zu begrünen; dies gilt
nicht für technische Einrichtungen und Beleuchtungsflächen.

5. Außenwandflächen ohne Öffnungen sind mit selbstklimmenden, rankenden oder
schlingenden Pflanzen zu begrünen.

6. Im Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes treten alle bisherigen
Festsetzungen und baurechtlichen Vorschriften, die verbindliche Regelungen
der in § 9 Abs. 1 des Baugesetzbuches bezeichneten Art enthalten, außer Kraft.

Hinweis:
Bei der Anwendung der textlichen Festsetzungen Nr. 3, 4 und 5 wird die Verwendung
von Arten der der Begründung beigefügten Pflanzliste vom 28.02.2001 empfohlen.
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